
Dornbirner

eineinbestate.
Eischenn seden Sonnag Preie halbsährg K0 10.— in Jrland mit Postoesendung F. 15.— uach Dentschland und in das übrige

Ausland K 13.50 einzelne Nummern 40 h. — Einschaltungen kosten 50h der Zeilenraum und sind bis spätestens Donnerstag
abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 7. Sonntag, 15. Februar 1920. 51. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 15. Sigfried, Montag, 16. Juliana, Dienstag, 17. Emilia, Mittwoch, 18
Aschermittwoch, Donnerstag, 19. Konrad, Freitag, 20. Paula, Samstag, 21. Elenora, Sonntag, 22. Petri St.

Pferde= und Krämermärkte: 9. März, 6. April, 11. und 25. Mai, 21. September, 5. u. 19. Oktober,
16, November und 6. Dezember.

pflichtet. Mietsparteien haben keine Anmeldung zu erKundmachungen.
statten. Die Anmeldebogen können in der Verkaufsstelle

behoben werden und sind sonach ausgefüllt im RathausStadtvertretungs=Sitzung Zimmer Nr. 2 in der jeweils bestimmten Zeit abzugeben
indet statt am Mittwoch, den 18. Februar 1920 abends 6 Uhr und zwar:

im Rathaussaale, die Tagesordnung hiezu ist an der Amtstafel Montag, den 16. Februar: Badhof, Bantling,
im Rathause angehängt.

Beckenmann, Böngern, Ebensand und Eisenharz von 8Dornbirn, am 13. Februar 1920
bis 9 Uhr. Bergstraße von 9 bis 10Uhr. EschenauDer Bürgermeister: Der Bürgermeister.
Förstergasse, Fußenegg und Gims von 10 bis 11 Uhr

Gütle, Haidach, Häfenberg, Heilenberg, KellenbüchelLebensmittelversorgung.
Klotzen und Palmern von 11 bis 12 Uhr.Die Verteilung von Mehl, Brot und Fett findet

Dienstag, den 17. Februar: Kehlegg von 8 biediese Woche in gewohnter Reihenfolge statt.
9 Uhr. Salzmann, Schauner, Schwendebach, StaufenhofZur Abgabe gelangen:
und Steinebach von 9 bis 10 Uhr. Tugstein, UnterriesPreis Heilerper Kopf
und Watzenegg von 10 bis 11 Uhr. Am Bach, Am Wall,Weizenmehl (14 Kartenabschnitte) 20 Dkg. Kg. 1050
Bockackerstraße, Eulental u. Flurgasse von 11 bis 12 Uhr50 Dkg Kg. 1250Maisgries (10 Kartenabschnitte)

50 Dkg Kg. 620Teigwaren (für Unversorgte) Mittwoch, den 18. Februar, Hafnergasse und
30 Dkg. Kg. 620Teigwaren (für Versorgte) Kirchgasse von 8 bis 9 Uhr. Kurzegasse, Littengasse,

Kg. 4700Dkg.Fett, nach Zufuhr Müllerstraße, Pongartgasse und Romberg von 9 bis

50 Gr. 80Schweizersuppeneinlagen frei 1 Päckchen 10 Uhr. Oberdorferstraße und Sebastianstraße von 10
Stock=Rüben bis 11 Uhr. Schloßgasse u. Weppach von 11 bis 12 Uhr

(ausgelesene Ware) können nach Bedarf in der Markt¬
Donnerstag, den 19. Februar: Weisacherstraßehalle bezogen werden. Preis für 1 Kg. 90 Heller. Zanzenberg und Zanzenberggasse von 8 bis 9 Uhr.

Fasching=Dienstag=Nachmittag sind die Verkaufsstellen Achrain, Adelsgehr, Ammenegg, Bachgasse, Brunnengasse,
geschlossen Burg, Dornachgasse und Ebnit von 9 bis 10 Uhr. Feld¬Parteien, welche am Dienstag=Nachmittag zum Be¬

gasse, Fluh, Hauat, Heilgereuthe, Hof, Hohlen u. Jennen
berechtigt sind, können im Verlaufe des Montagzuge

v. 10 bis 11 Uhr. Haselstauderstraße v. 11 bis 12 Uhr.Betreffnis behebenihr Freitag, den 20. Februar: Kalben, Knie und
Stadtrat Dornbirn, am 12. Februar 1920. Mühlegasse von 8 bis 9 Uhr. Mitteldorfgasse, Räder¬

87( Der Bürgermeister: E. Luger, e. h.
macher und Kreuzen von 9 bis 10 Uhr Ruschen,

Tannenmoos, Tobel, Schwarzach=Tobel und TobelgasseZuckerzusatzkarten.
von 10 bis 11 Uhr. Wälderstraße, Winsau und Ried¬Jene Parteien, welche glauben, auf die Zuckerzusatz
straße von 11 bis 12 Uhr.

karten Anspruch zu haben, wollen diesen Anspruch bei Samstag, den 21. Februar: vormittags haben
jenen Verschleißstellen geltend machen, von wo sie den

jene Hausbesitzer des 3. und 4. Bezirkes die AnmeldungZucker auf Grund der Kundenliste beziehen.
zu machen, welche die festgesetzte Zeit aus irgendeinemDornbirn, am 12. Februar 1920.
Grunde nicht einhalten konnten.860 Der Bürgermeister: E. Luger.

Die Anmeldungen finden nur vormittags
stattStädt. Wohnungsfürsorge. Von Kindern und anderen Personen, welche die

Anmeldung zur allgemeinen Wohnungsaufnahme. notwendigen Auskünfte nicht erteilen können, werden
die Anmeldungen nicht entgegengenommen.Fortsetzung für den 3. und 4. Bezirk.

Wer die Anmeldung gar nicht oder mit Absicht undZur besonderen Beachtung:
bewußt unrichtig erstattet, unterliegt den gesetzlichen Straf¬Zur Anmeldung bezw. zur Ausfüllung der Anmel¬
bestimmungen, wonach Geldstrafen bis zu Kr. 5000debogen sind alle Hausbesitzer oder Hauspächter ver


